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2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1  der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 1.667.100 € 
2.2  der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 1.555.400 € 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 229.400 € 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 1.001.500 € 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 0 € 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 81.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
-  der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 1.896.500 € 
-  er Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 2.637.900 € 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 277.850 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine 
separate Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt 
festgesetzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

1.1  für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 348 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 367 v. H. 

 
2.  Gewerbesteuer 351 v. H. 

 
§ 6 

 
Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung 
 
Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne des  
§ 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 400.000 €. 
 
 Klein Berßen, 30.06.2021  
 
 

GEMEINDE KLEIN BERSSEN 
 
Hinrichs 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG in der Zeit 
vom 02.08.2021 bis zum 10.08.2021 in der Gemeinde Klein 
Berßen, in 49777 Klein Berßen, Am Jugendheim 1, und im Rat-
haus der Samtgemeinde Sögel, Zimmer 37, zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. 
 
 Klein Berßen, 14.07.2021 
 
GEMEINDE KLEIN BERSSEN 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
295 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde Klein Berßen; Bebauungsplan Nr. 
28 „Kleiner Esch“ der Gemeinde Klein 
Berßen mit örtlichen Bauvorschriften; Be-
bauungsplan der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren gemäß §13a Bauge-
setzbuch (BauGB); Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes; Bekanntmachung gemäß  
§ 10 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Klein Berßen hat in seiner Sitzung am 
09.04.2021 den Bebauungsplan Nr. 28 „Kleiner Esch“ mit örtlichen 
Bauvorschriften als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) und die Begründung beschlossen. Der Bebauungsplan 
wurde als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunig-
ten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 28 
„Kleiner Esch“ nebst örtlichen Bauvorschriften ist im nachstehen-
den Übersichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan nebst örtlichen Bauvorschriften liegt mit Be-
gründung bei der Gemeinde Klein Berßen, Kirchstraße 12,  
49777 Klein Berßen, während der Dienststunden öffentlich aus 
und kann dort eingesehen werden.  
 
Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter der Ad-
resse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/bebau-
ungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale Inter-
netportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan gemäß  
§ 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis  
42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendma-
chung wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 Bau GB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Klein Berßen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 
 Klein Berßen, 15.07.2021 
 
GEMEINDE KLEIN BERSSEN 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
296 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzunder Gemeinde Börger 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
1. Haushaltssatzung   
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Börger für das Haushaltsjahr 
2021 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Börger in der Sitzung 
am 16.06.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1.  m Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  4.494.000 € 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 4.446.000 € 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  0 € 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  15.000 € 
 
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1  der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 4.338.700 € 
2.2  der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 3.884.300 € 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 1.760.700 € 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 2.522.000 € 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 0 € 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit  132.300 € 
 
festgesetzt. 
 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
-  der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 6.099.400 € 
-  der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 6.538.600 € 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 723.116 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

1.1  für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 341 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v. H. 

 
2.  Gewerbesteuer 347 v. H. 

 
 
 Börger, 16.06.2021  
 

GEMEINDE BÖRGER 
 
Müller 
Gemeindedirektor 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG in der Zeit 
vom 02.08.2021 bis zum 10.08.2021 in der Gemeinde Börger, 
26904 Börger, Waldstraße 4, und im Rathaus der Samtgemeinde 
Sögel, Zimmer 37, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 Börger, 14.07.2021 
 
GEMEINDE BÖRGER 
Der Gemeindedirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
297 Bekanntmachung von Bebauungsplänen 

der Gemeinde Emsbüren; 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 3 „Fleckenbach-
Nord“, vereinfachtes Verfahren gem. § 13 
Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Emsbüren hat in seiner Sitzung am 
30.06.2021 die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 mit der 
Begründung nebst Anlagen gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
als Satzung beschlossen.  
 
  


